
Die Teilungsversteigerung

^  Die Teilungsversteigerung hat im Rahmen der ehelichen Vermögens- 
auseinandersetzung, der Erbauseinandersetzung, der Auflösung von  
Personengesellschaften, aber auch bei der Zwangsvollstreckung wegen 
Geldforderungen in Immobilien erhebliche praktische Bedeutung. Für  
viele damit Befasste, auch für Volljuristen, gilt sie aber oft als ein „Buch  
mit sieben Siegeln“, weil das Verfahren kompliziert ist und es sich um ein 
haftungsträchtiges Rechtsgebiet handelt, das in der klassischen Juristen- 
ausbildung kaum vorkommt. 

Prof. Dr. Gerd Hamme erläutert hervorragend strukturiert und verständ-
lich, was man über die Teilungsversteigerung wissen muss. Mit seiner 
umfassenden Darstellung der relevanten Rechtsprechung und Literatur 
erhalten Spezialisten ein wertvolles Arbeitsmittel. Da sämtliche Stationen 
der Teilungsversteigerung praxisnah geschildert und durch viele Beispiele 
veranschaulicht werden, ist das Buch aber auch für Anfänger in diesem 
Rechtsgebiet gut geeignet. 

Der Autor bringt als Diplom-Rechtspfleger, Richter und auch in der Rechts-
anwaltsfortbildung tätiger Dozent sowohl den praxisrelevanten Blickwinkel 
als auch das erforderliche theoretische Fundament in die Darstellung ein. 
Dies macht das Buch für alle, die mit einer Teilungsversteigerung befasst 
sind, zu einem wertvollen Ratgeber.
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Vorwort zur sechsten Auflage

Die Neuauflage ist erforderlich geworden, weil auch die fünfte Auflage dieses
Werkes in der Rechtswissenschaft, in der juristischen Ausbildung und vor allem
in der Rechtspraxis viel Zuspruch gefunden hat. Für die erfreulichen Rückmel-
dungen, insbesondere von Praktikern, danke ich sehr herzlich. Das Grundkon-
zept des Buches hat sich bewährt. Es ist deshalb auch in der sechsten Auflage
unverändert geblieben: Das Buch enthält eine verständliche Darstellung der
Voraussetzungen, des Verfahrensablaufs und der Rechtsfolgen der Teilungsver-
steigerung. Die Strukturen und die Systematik des Teilungsversteigerungsver-
fahrens sollen anschaulich aufgezeigt werden. Die praxisrelevanten Themen
werden ausführlich erörtert. Hierbei erhält der Leser schnell eine Übersicht über
die relevante neuere Rechtsprechung und Fachliteratur.

In die Neuauflage sind die relevanten Gesetzesänderungen aus den letzten Jah-
ren eingearbeitet worden. Auch die Änderungen durch das Gesetz zur Moderni-
sierung des Personengesellschaftsrechts vom 10.08. 2021 (BGBl. I S. 3436 ff.), die
erst am 01. 01. 2024 in Kraft treten, sind bereits in die Darstellung integriert. Es
ist und bleibt ein Segen, dass seit dem 01.01. 2002 der Instanzenzug im Be-
schwerdeverfahren in der Teilungsversteigerung nicht bei den Oberlandesge-
richten endet, sondern beim Bundesgerichtshof. Dies bringt sehr viel Rechtssi-
cherheit und eine Vereinheitlichung der Rechtsprechung mit sich. Auch in den
Jahren seit Erscheinen der Vorauflage hat der Bundesgerichtshof wichtige, strei-
tige Rechtsfragen einheitlich für die gesamte Republik geklärt. Beispielhaft sei
hingewiesen auf die Entscheidungen zur Anwendung der Niedrigstgebotstheo-
rie bei der Berechnung des geringsten Gebots, zumUmgangmit nicht oder nicht
mehr vollständig valutierten Grundschulden oder zur Geltendmachung von
Zurückbehaltungsrechten im Rahmen der Erlösverteilung. Die ausführliche
Darstellung der obergerichtlichen Rechtsprechung, aber auch die Aufnahme
relevanter Entscheidungen der Instanzgerichte, soll die sechste Auflage wieder
zu einem verlässlichen Begleiter für alle mit der Teilungsversteigerung Befas-
sten machen. Dem gleichen Ziel dient die umfassende Einarbeitung aktueller
Fachliteratur. Rechtsanwendung darf niemals als etwas Statisches angesehen
werden. Alte Rechtsansichten sind immer wieder zu überdenken und in Frage
zu stellen, neuere Aktivitäten oder Unterlassungen des Gesetzgebers, aber auch
die neuere Rechtsprechung sind kritisch zu begleiten. So hat etwa die Entschei-
dung des OLG Hamburg vom 28.07. 2017, 12 UF 163/16, zur Unzulässigkeit der
Teilungsversteigerung eines Grundstücks von Eheleuten während der Tren-
nungszeit zu Recht viele wissenschaftliche Reaktionen hervorgerufen. Viele
beteiligen sich am wissenschaftlichen Diskurs. Nur exemplarisch sei hier auf
wertvolle Beiträge von Alff, Bothe, Böttcher, Hintzen, Kiderlen, Keller, Kogel,
Rellermeyer, Roth undWever hingewiesen. Wer im Dschungel des Teilungsver-
steigerungsrechts nicht verloren gehen will, benötigt schnellen Zugang zu den
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wertvollen weiterführenden Beiträgen. Deshalb sind auch sie umfassend in die
Neuauflage aufgenommenworden.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und
personenbezogenen Hauptwörtern in diesem Buch die männliche Form ver-
wendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grund-
sätzlich für alle Geschlechter.

MeinWunsch bleibt: Allen, die sich mit dem Recht der Teilungsversteigerung in
Praxis, Theorie und Ausbildung befassen, insbesondere Gerichten, Rechtsan-
wälten, Sachverständigen, Banken und sonstigen Beteiligten ebenso wie Dozen-
ten und Studenten, möge die Neuauflage – wie die Vorauflagen – als ein aktuel-
les, systematisches und verständlich strukturiertes Hilfsmittel dienen.

Essen, im Herbst 2022 Der Verfasser
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Vorwort zur ersten Auflage

Die Teilungsversteigerung ist ein Verfahren, das zunehmend an Bedeutung ge-
winnt. Ein Grund für die steigende Zahl von Teilungsversteigerungsverfahren
ist die weiterhin stetig zunehmende Zahl von Ehescheidungen. Eheleute stehen
beim Scheitern der Ehe vor dem Problem, ihr gemeinsames Vermögen ausein-
andersetzen zu müssen. Nicht selten gehören ein Einfamilienhaus oder eine
Eigentumswohnung zum gemeinsamen Ehevermögen. Gelingt es den Eheleu-
ten nicht, eine einvernehmliche Lösung über die Aufhebung der Gemeinschaft
am Grundbesitz zu erzielen, kann jeder Ehegatte die Auseinandersetzung auch
gegen den Willen des anderen Ehegatten im Teilungsversteigerungsverfahren
erzwingen. Nicht selten sind auch die Mitglieder zerstrittener Erbengemein-
schaften nicht in der Lage, sich über den geerbten Grundbesitz auseinanderzu-
setzen. In diesen Fällen ist die Teilungsversteigerung das Instrument der Mit-
erben, um den Auseinandersetzungsanspruch gegen die übrigen Miterben
zwangsweise durchzusetzen. Über einen „Umweg“ ist das Teilungsversteige-
rungsverfahren auch ein Mittel zur Durchsetzung der Geldforderung eines
Gläubigers gegen denMiteigentümer eines Grundstücksmit staatlichem Zwang.
Diese Möglichkeit ist in der Praxis oft nicht bekannt und wird deshalb häufig
übersehen.

So vielfältig die Möglichkeiten sind, die das Teilungsversteigerungsverfahren
bietet, so kompliziert ist die Rechtsmaterie. Ein Grund dafür liegt darin, dass es
keine einheitliche Kodifikation des Rechts der Teilungsversteigerung gibt. Das
ZVG widmet sich dem Verfahren in sechs Paragraphen, im Übrigen verweist es
auf die Vorschriften über die Forderungsversteigerung. Die Regelungen über die
Forderungsversteigerung sind nach Sinn und Zweck der Teilungsversteigerung
nicht vollständig und teilweise nur modifiziert anwendbar. In Rechtsprechung
und Literatur ist darüber hinaus höchst umstritten, ob die Vorschriften des
achten Buchs der ZPO (Zwangsvollstreckung) im Teilungsversteigerungsverfah-
ren anwendbar oder entsprechend anwendbar sind, soweit nicht verdrängende
Spezialregelungen eingreifen. Schon die Einordnung des Teilungsversteige-
rungsverfahrens dem Wesen nach bereitet größte Schwierigkeiten. So besteht
keine Einigkeit darüber, ob es sich um „eine Art freihändiger Verkauf“, ein
Zwangsvollstreckungsverfahren oder ein Verfahren eigener Art handelt. Das
Recht der Teilungsversteigerung mit seinen vielen Spezialproblemen gilt des-
halb als kaum zu durchdringendes Rechtsgebiet.

Ziel dieses Buches ist es, Systematik, Struktur, Zweck und Funktionen des Tei-
lungsversteigerungsverfahrens zu veranschaulichen. Darauf aufbauend werden
die Voraussetzungen, der Verfahrensablauf und die Rechtsfolgen der Teilungs-
versteigerung dargestellt. Die praxisrelevanten Probleme nebst Lösungen aus
Rechtsprechung und Literatur werden eingehend erörtert. Zu zahlreichen Fra-
gestellungen werden Lösungsvorschläge methodisch hergeleitet. Die Abhand-
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lung soll hierdurch insbesondere allen Rechtsanwendern, die mit dem Verfah-
ren konfrontiert sind, als praktische Hilfe dienen. Darüber hinaus soll das Buch
einen Beitrag zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Recht der
Teilungsversteigerung darstellen.

Essen, im Mai 2001 Der Verfasser
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NZFam Neue Zeitschrift für Familienrecht



15

Abkürzungsverzeichnis

OHG Offene Handelsgesellschaft
OLG Oberlandesgericht
OLGR OLG-Report
OLGZ Entscheidungen der Oberlandesgerichte in Zivilsachen
PartGG Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
qm Quadratmeter
Rdn. Randnummer
RGBl. Reichsgesetzblatt
RGZ Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
Rpfleger Der Deutsche Rechtspfleger
RpflG Rechtspflegergesetz
RpflStud Rechtspfleger-Studienheft
RVG Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
S. Seite
SchlHA Schleswig-Holsteinische Anzeigen
usw. und so weiter
VE Vollstreckung effektiv
VermG Vermögensgesetz
vgl. vergleiche
WE Wohnungseigentum
WEG Wohnungseigentumsgesetz
WM Wertpapiermitteilungen
WuM Wohnungswirtschaft und Mietrecht
WürttNotV Mitteilungen aus der Praxis, Zeitschrift für das Notariat in

Württemberg
z.B. zum Beispiel
ZErb Zeitschrift für die Steuer- und Erbrechtspraxis
ZEV Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge
ZfIR Zeitschrift für Immobilienrecht
ZIP Zeitschrift für die Insolvenz-Praxis
ZMR Zeitschrift für Miet- und Raumrecht
ZPO Zivilprozessordnung
ZSEG Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverstän-

digen
ZVG Zwangsversteigerungsgesetz
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1

1 Böttcher, FPR 2013, 345; der Gesetzgeber nennt das Verfahren in §3b Abs. 3 Satz 1
VermG auch Teilungsversteigerung.

2 Vgl. etwa OLGKöln, Rpfleger 1991, 197 (198); Ebeling,Rpfleger 1991, 349 ff.
3 Vgl. dazu Rdn. 3–6.

2

4 BGH, Urteil vom 20. 02. 2008, XII ZR 58/04, NJW 2008, 1807 ff.
5 BGH, Urteil vom 08. 07. 2021, V ZB 94/20; BGH, Beschluss vom 22. 02. 2017, XII ZB

137/16 (juris), MDR 2017, 459 f.; BGH, Beschluss vom 13. 11. 2013, XII ZB 333/12,
WM 2014, 127 ff.; BGH, Urteil vom 20. 02. 2008, XII ZR 58/04, NJW 2008, 1807 ff.; OLG
Schleswig, Beschluss vom 21. 10. 2013, 15 WF 332/13 (juris); OLG Koblenz, Be-
schluss vom 17. 04. 2012, 11 UF 205/12, FamRZ 2012, 1665 f.; OLG Hamburg, OLGR
2000, 62 f.; App, JurBüro 2000, 289 (291); Dassler/Schiffhauer, 12.Aufl., § 180 Rdn. 1;
Drischler,NJW1986, 1853 (1854).

1. Grundsätzliches

1.1 Begriffe

Teilungsversteigerung ist der Begriff, der üblicherweise für das in den
§§180–185 ZVG geregelte Verfahren verwendet wird. In §180 ZVG wird die
Teilungsversteigerung „Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung einer
Gemeinschaft“ genannt. Es werden auch die Bezeichnungen „Auseinanderset-
zungsversteigerung“ und „Aufhebungsversteigerung“ verwendet. Da die gesetz-
liche Bezeichnung des Verfahrens sehr lang ist und die Bezeichnung des Verfah-
rens als Teilungsversteigerung sich in der Praxis weitestgehend durchgesetzt
hat,1wird das Verfahren auch hier als Teilungsversteigerung bezeichnet.

Sofern im Folgenden von der in den §§866, 869 ZPO, 1–145a, 162–171n ZVG
geregelten Zwangsversteigerung wegen Geldforderungen die Rede ist, wird die-
ses Verfahren als Forderungsversteigerung bezeichnet. Das Gesetz spricht inso-
weit nur von Zwangsversteigerung. Diese Bezeichnung ist nicht zur Abgrenzung
des Verfahrens von anderen Zwangsversteigerungsverfahren geeignet. Teil-
weise wird für die Forderungsversteigerung auch der Begriff „Vollstreckungs-
versteigerung“2 verwendet. Dieser ist m.E. jedoch zur Abgrenzung des Verfah-
rens von der Teilungsversteigerung weniger geeignet, da nach hier vertretener
Ansicht3 sowohl die Teilungs- als auch die Forderungsversteigerung Zwangs-
vollstreckungsverfahren sind.

1.2 Zweck und Funktionen der Teilungsversteigerung

Der Zweck der Teilungsversteigerung wird durch §180 Abs. 1 ZVG bestimmt.
Das Verfahren dient der „Aufhebung einer Gemeinschaft“. Aufhebung im Sinne
der Vorschrift heißt nicht, dass die Gemeinschaft als solche mit Beendigung
eines Teilungsversteigerungsverfahrens automatisch aufgelöst wird.4 Aufgeho-
ben wird nur die Gemeinschaft am Versteigerungsobjekt; sie setzt sich nach der
Versteigerung jedoch im Regelfall am Versteigerungserlös fort,5 sogar dann,
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6 BGH, Beschluss vom 22. 02. 2017, XII ZB 137/16 (juris), MDR 2017, 459 f.
7 BGH, Urteil vom 20. 02. 2008, XII ZR 58/04, NJW 2008, 1807 ff.; OLG Hamburg,

OLGR 2000, 62 f.; Böttcher, §180 Rdn. 1;Dassler/Schiffhauer, 12.Aufl., § 180 Rdn. 1.
8 Vgl. dazu Rdn. 59, 176.
9 BGH, Urteil vom 20. 02. 2008, XII ZR 58/04, NJW 2008, 1807 ff.; Schiffhauer, ZIP 1982,

526;Drischler, JurBüro 1963, 241.
10 Eickmann, Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsrecht, § 28 I.

wenn einer der Miteigentümer das Grundstück selbst ersteigert.6 Das folgende
Beispiel mag dies verdeutlichen:

Beispiel 1:

Zwölf Personen sind Eigentümer eines Hausgrundstücks in ungeteilter Erbenge-
meinschaft. Das Grundstück wird imWege der Teilungsversteigerung versteigert.
Es wird ein Erlös von 400.000 € erzielt. Mit Abschluss des Verfahrens sind die
zwölf Personen nicht mehr Eigentümer des Hausgrundstücks, sondern Eigen-
tümer der 400.000 €, und zwar weiterhin in ungeteilter Erbengemeinschaft.

Dieses Beispiel zeigt, dass die einzelnen Mitglieder einer Gemeinschaft mit Be-
endigung des Teilungsversteigerungsverfahrens die Aufhebung der Gemein-
schaft im Regelfall noch nicht erlangen. Die Aufhebung der Gemeinschaft er-
folgt erst durch eine sich an das Teilungsversteigerungsverfahren anschließende
rechtsgeschäftliche Einigung der Gemeinschaftsmitglieder über die Aufhebung
der Gemeinschaft am Erlös.7 Scheitert eine solche Einigung, etwa weil zwischen
den Miterben Streit über die Höhe der Erbteile besteht, bleibt den einzelnen
Gemeinschaftsmitgliedern grundsätzlich nur die Möglichkeit, ihren Anspruch
auf Auszahlung ihres Erlösanteils im Wege der Leistungsklage geltend zu ma-
chen.8 Besteht zwischen den Mitgliedern der Gemeinschaft hingegen kein Streit
über die Höhe der Anteile, sind sie der endgültigen Aufhebung der Gemein-
schaft regelmäßig sehr nahe. In diesem Fall muss der Erlös nur noch entspre-
chend der Anteile zwischen den Gemeinschaftsmitgliedern aufgeteilt werden.
Hierin zeigt sich der eigentliche Zweck des Teilungsversteigerungsverfahrens:
Das Verfahren dient der Vereinfachung und Vorbereitung der Aufhebung der
Gemeinschaft, indem an die Stelle des schwer teilbaren Versteigerungsobjektes
leichter teilbares Geld tritt.9 Gerade bei zerstrittenen Gemeinschaften ist dies
von großer Bedeutung.

Die Vereinfachung der Aufhebung der Gemeinschaft durch das Teilungsverstei-
gerungsverfahren erfüllt zwei verschiedene Funktionen. Primär stellt das Ver-
fahren ein Mittel zur einseitigen Durchsetzung eines materiellrechtlichen An-
spruchs auf Aufhebung der Gemeinschaft dar.10 Ein Bedürfnis hierfür besteht,
wenn Gemeinschaftsmitglieder so zerstritten sind, dass sie eine rechtsgeschäftli-
che Einigung über die Auseinandersetzung der Gemeinschaft nicht erzielen
können. Die häufigsten Fälle ergeben sich bei getrennt lebenden oder geschie-
denen Eheleuten sowie bei zerstrittenen Erbengemeinschaften. Die Gemein-
schaftsmitglieder einer Bruchteilsgemeinschaft können nicht durch einen Ver-
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11 BGH, Beschluss vom 10. 05. 2007, V ZB 6/07 Rpfleger 2007, 457 ff.
12 Vgl. dazu BGH, Beschluss vom 20. 12. 2005, VII ZB 50/05, FamRZ 2006, 410 f.;

NJW 2004, 3635 ff. = Rpfleger 2004, 722 f.
13 NachHamme,Das Verhältnis von Teilungs- und Forderungsversteigerung, S. 9.
14 BGH, Beschluss vom 20. 12. 2005, VII ZB 50/05, FamRZ 2006, 410 f.; OLG Frankfurt,

Urteil vom 28. 09. 2009, 1 U 14/09 (juris).
15 Vgl. hierzu Rdn. 74–77.
16 BGH, NJW 2004, 3635 ff. = Rpfleger 2004, 722 f.

zicht analog §928 Abs. 1 BGB aus der Gemeinschaft ausscheiden.11 Sie sind auf
die Teilungsversteigerung als einzige Auseinandersetzungsmöglichkeit ange-
wiesen. Neben diese Hauptfunktion des Teilungsversteigerungsverfahrens tritt
eine weitere Funktion, deren Bedeutung nicht zu unterschätzen ist. Das Tei-
lungsversteigerungsverfahren kann auch ein wirksames Mittel eines Vollstre-
ckungsgläubigers zur zwangsweisen Durchsetzung einer Geldforderung gegen
ein Gemeinschaftsmitglied sein.12 Diese auf den ersten Blick nicht unmittelbar
erkennbare Funktion soll durch ein Beispiel13 verdeutlicht werden:

Beispiel 2:

A und B sind Eigentümer eines Grundstücks zu je ½ Anteil. Gläubiger Gl möchte
die Zwangsvollstreckung wegen einer Geldforderung gegen A betreiben. A ver-
fügt außer dem Grundstücksmiteigentumsanteil über kein nennenswertes Ver-
mögen. Gl steht hier vor dem Problem nur in einen Grundstücksmiteigentumsan-
teil vollstrecken zu können, weil A nur Inhaber eines ½ Anteils ist. B ist nicht sein
Gläubiger. Das Gesetz gibt dem Gl zwar die Möglichkeit wegen seiner Geldforde-
rung die Zwangsversteigerung des Miteigentumsanteils, also nicht des gesamten
Grundstücks, zu betreiben (vgl. §§864 Abs.2, 869 ZPO); die Zwangsversteigerung
eines Bruchteils ist jedoch im Regelfall faktisch unmöglich, weil selten jemand
Interesse daran hat, einen ideellen Bruchteil zu erwerben. Der ideelle Bruchteil
ermöglicht nicht ohne weiteres die Nutzung der Hälfte eines Hauses und Grund-
stücks, sondern ermöglicht eine Nutzung nur in Absprache mit dem anderen
Miteigentümer. Dieser Gesichtspunkt führt dazu, dass ein Miteigentumsanteil im
Wege der Zwangsversteigerung praktisch unverwertbar ist.

Der Gl hat in dieser Situation jedoch eine andere Möglichkeit seine Geldforde-
rung zwangsweise zu befriedigen. Hierzu muss er in zwei Schritten vorgehen.
Im ersten Schritt pfändet der Gl den Anspruch des A gegen B auf Aufhebung der
Gemeinschaft (§749 Abs. 1 BGB). Er lässt sich den Anspruch auch zur Einzie-
hung überweisen. Dies erfolgt in der Praxis durch einen Pfändungs- und Über-
weisungsbeschluss (§§857 Abs. 1 und 3, 829, 835 ZPO).14 Aufgrund der Pfän-
dung und Überweisung ist der Gl berechtigt die Teilungsversteigerung des
Grundstücks zu beantragen.15 Nach Abschluss des Teilungsversteigerungsver-
fahrens kann Gl aus dem Erlösanteil des A Befriedigung erlangen. Die Teilungs-
versteigerung ist für ihn hierdurch das Mittel zur Befriedigung seiner Geldforde-
rung gegen A. Die Möglichkeit zur Beitreibung einer Geldforderung auf diesem
Weg besteht nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich
auch, wenn nur wegen einer relativ geringen Geldforderung vollstreckt wird.16
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3

17 Der Bundesgerichtshof hat die Frage mit etwas unglücklicher Begründung beant-
wortet, vgl. BGH, Beschluss vom 22. 03. 2007, V ZB 152/06, Rpfleger 2007, 408 ff. Der
5. Zivilsenat hat leider die rechtliche Einordnung des Teilungsversteigerungsverfah-
rens nicht vorgenommen, sondern die These aufgestellt, Regelungen, die das
Zwangsversteigerungsverfahren wesentlich bestimmen, seien in der Teilungsver-
steigerung anwendbar, auch wenn sie nicht im ZVG stünden. Im Lichte von Art. 14
GG sei daher §765a ZPO anwendbar.

18 Frei nach OLGHamburg, MDR 1954, 369 f.
19 Zur Bedeutung und Berechnung des geringsten Gebotes vgl. Rdn. 34–35.
20 Vgl. dazu Rdn. 91–97.
21 Vgl. dazu Rdn. 93, 96, 97.
22 OLG Karlsruhe, Rpfleger 1994, 223; OLG Köln, Rpfleger 1991, 197 (198); OLG Schles-

wig, JurBüro 1964, 612; OLG München NJW 1955, 149; OLG Hamburg MDR 1954,
369 f.; Böttcher, Rpfleger 1993, 389 (390); Eickmann, Die Teilungsversteigerung,
Rdn. 7.

1.3 Ist die Teilungsversteigerung ein
Zwangsvollstreckungsverfahren?

1.3.1 Bedeutung der Frage

Die Frage, ob die Teilungsversteigerung ein Verfahren der Zwangsvollstreckung
ist, ist in Rechtsprechung und Literatur stark umstritten. Von der Beantwortung
dieser Frage hängt die Anwendbarkeit der nicht im ZVG geregelten Vorschriften
über die Zwangsvollstreckung im Teilungsversteigerungsverfahren ab. Insbe-
sondere stellt sich die Frage, ob die Vorschriften der Zwangsvollstreckung aus
dem 8.Buch der ZPO anwendbar sind, soweit sie nicht durch Spezialvorschrif-
ten verdrängt werden. Die Kernfrage, an welcher der Streit üblicherweise darge-
stellt und ausgetragen wird, ist die Frage, ob die Regelung des §765a ZPO über
Vollstreckungsschutz im Teilungsversteigerungsverfahren anwendbar ist.17 Das
Problem soll anhand des folgenden Beispiels18 anschaulich gemacht werden:

Beispiel 3:

Ein Miterbe betreibt das Teilungsversteigerungsverfahren zum Zwecke der Auf-
hebung der Erbengemeinschaft an einem Grundstück imWert von 45.000 €. Das
Amtsgericht hat das geringste Gebot auf 834,75 € festgesetzt.19 Im Versteige-
rungstermin gibt lediglich der Antragsteller ein Gebot in Höhe von 1.000 € ab.
Der Antragsgegner beantragt die Versagung des Zuschlags, um zu verhindern,
dass das Grundstück weit unter Wert versteigert wird. Die einschlägigen Schutz-
vorschriften des ZVG20 sind nicht geeignet, die Verschleuderung des Grundstücks
zu verhindern.21 Bei einer vergleichbaren Härtesituation im Zwangsversteige-
rungsverfahren wegen einer Geldforderung käme die Versagung des Zuschlags
gemäß §765a ZPO in Betracht. Fraglich ist, ob diese Vorschrift auch im Teilungs-
versteigerungsverfahren anwendbar ist.

Soweit Rechtsprechung und Literatur die Teilungsversteigerung als ein Verfah-
ren der Zwangsvollstreckung im Sinne des 8.Buches der ZPO ansehen, bejahen
sie die Anwendbarkeit des §765a ZPO.22 Teilweise wird die unmittelbare An-
wendbarkeit der Vorschrift abgelehnt, weil die Teilungsversteigerung kein
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23 BGH, Beschluss vom 22. 03. 2007, V ZB 152/06, Rpfleger 2007, 408 ff.; Beschluss vom
09. 03. 2006, V ZB 178/05, FamRZ 2006, 697; KG Berlin, NJW-RR 1999, 434 f.; OLG
Bremen, Rpfleger 1979, 72; OLG Braunschweig, NJW 1961, 129 ff.; KG Berlin, MDR
1998, 1307 f.; LG Stuttgart, Rpfleger 1992, 491 (492); AG Aachen, Beschluss vom
28. 01. 2020, 228 F 296/19 (juris);Wever, FamRZ 2000, 993 (995); Steiner/Teufel, §180
Rdn. 146.

24 OLG Karlsruhe, ZMR 1973, 89; OLG Hamm, Rpfleger 1964, 341 (342); OLGMünchen,
NJW 1961, 787; OLG Koblenz, NJW 1960, 828 f.; OLG Oldenburg, NJW 1955, 150; LG
Berlin, Rpfleger 1993, 297; LG Frankenthal, Rpfleger 1985, 315; LG Bielefeld, Rpfleger
1983, 168 f.

4

25 Thüringer OLG, Beschluss vom 30. 08. 2018, 1 UF 38/18 (juris), FamRZ 2019, 515 ff.
OLG Brandenburg, Urteil vom 25. 01. 2007, 9 U 4/05, (juris); OLG Hamm, Urteil vom
07. 07. 2005, 5 U 247/00, (juris); KG Berlin, NJW-RR 1999, 434; OLG Karlsruhe,
Rpfleger 1991, 263 f.; OLG Hamm, KTS 1962, 119; OLG Koblenz, NJW 1961, 131; LG
Hannover, Rpfleger 1993, 505; Steiner/Teufel, §180 Rdn. 6; Mohrbutter, Zwangsver-
steigerungs- und Zwangsverwaltungspraxis, Band 2, 1027; offen gelassen von BGH,
NJW-RR 2004, 1513 f. = Rpfleger 2004, 721 f.

26 Steiner/Teufel, §180 Rdn. 7; Teufel, Rpfleger 1976, 86 (87).
27 OLG Karlsruhe, ZMR 1973, 89; OLG Hamm, Rpfleger 1964, 341 (342); OLGMünchen,

NJW 1961, 787; OLG Koblenz, NJW 1960, 828 f.; OLG Oldenburg, NJW 1955, 150; LG
Berlin, Rpfleger 1993, 297; LG Frankenthal, Rpfleger 1985, 315; LG Bielefeld, Rpfleger
1983, 168 f.; MünchKomm/Heßler, ZPO, §765a Rdn. 18; Schiffhauer, ZIP 1982, 660
(665); offen gelassen von BGH, NJW 2004, 3635 ff. = Rpfleger 2004, 722 f.

28 Dassler/Schiffhauer, 12.Aufl., vor §172;Drischler,Rpfleger 1989, 85 (86 f.).

Zwangsvollstreckungsverfahren sei, eine analoge Anwendung wird jedoch be-
fürwortet.23 In der Praxis laufen diese beiden Ansichten auf das gleiche Ergebnis
hinaus. Schließlich wird die Meinung vertreten, §765a ZPO sei weder unmittel-
bar noch analog im Teilungsversteigerungsverfahren anzuwenden.24 Die Frage,
ob die Teilungsversteigerung als Zwangsvollstreckungsverfahren im Sinne des
8.Buches der ZPO anzusehen ist, hat grundlegende Bedeutung und soll aus
diesemGrunde vorab untersucht werden.

1.3.2 Meinungsstand

Das Teilungsversteigerungsverfahren wird überwiegend nicht als „echte
Zwangsvollstreckung“, sondern als „unechte Zwangsvollstreckung“ angese-
hen.25 Deshalb sollen die Vorschriften des 8.Buches der ZPO grundsätzlich im
Teilungsversteigerungsverfahren nicht anwendbar sein. Von den Vertretern
dieser Ansicht wird teilweise eine analoge Anwendung von einzelnen Vorschrif-
ten des 8.Buches der ZPO befürwortet, zum Teil aber auch abgelehnt. Bejaht
wird allgemein die analoge Anwendbarkeit der §§766, 771 und 793 ZPO.26 Eine
entsprechende Anwendung des §765a ZPOwird überwiegend abgelehnt.27

Begründet wird die Einordnung der Teilungsversteigerung als „unechtes
Zwangsvollstreckungsverfahren“ damit, dass das Gesetz die Beteiligten der Tei-
lungsversteigerung in den §§181, 182 ZVG nicht als Vollstreckungsgläubiger
und Vollstreckungsschuldner bezeichnet, sondern als Antragsteller und An-
tragsgegner.28 Gegen ein echtes Zwangsvollstreckungsverfahren spreche auch,
dass für die Durchführung der Teilungsversteigerung ein Vollstreckungstitel
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29 KG Berlin, NJW-RR 1999, 434; OLG Karlsruhe, Rpfleger 1991, 263 (264); Dassler/
Schiffhauer, 12.Aufl., vor §172.

30 Drischler,Rpfleger 1989, 85 (86 f.).
31 OLG Karlsruhe, Rpfleger 1991, 263 (262); LG Hannover, Rpfleger 1993, 505; Mohr-

butter, Zwangsversteigerungspraxis, Band 2, 1046; Schiffhauer, ZIP 1982, 526 (527).
32 Grundlegend: Stöber, MDR 1989, 12 ff.; OLG Köln, Rpfleger 1991, 197 (198); Eick-

mann, Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsrecht, § 1 II;Hamme,Das Ver-
hältnis von Teilungs- und Forderungsversteigerung, S. 21 m.w.N.; Bothe, Die Tei-
lungsversteigerung, S. 7.

33 OLG Braunschweig, NJW 1961, 129; Böttcher, §180 Rdn. 5.
34 Böttcher, FPR 2013, 345; Böttcher, §180 Rdn. 3; Eickmann, Zwangsversteigerungs-

und Zwangsverwaltungsrecht, § 1 II.
35 OLGKöln, Rpfleger 1991, 197 (198); Böttcher, §180 Rdn. 3.
36 Stöber/Gojowczyk, §172 Rdn. 4 ff.

5

gemäß §181 Abs. 1 ZVG nicht erforderlich ist.29 Teilweise wird als Argument
angeführt, dass ein für ein Zwangsvollstreckungsverfahren begriffsnotwendiges
Erkenntnisverfahren der Teilungsversteigerung nicht vorgeschaltet ist.30

Schließlich soll es sich nicht um ein Zwangsvollstreckungsverfahren handeln,
weil die Teilungsversteigerung nicht der zwangsweisen Durchsetzung einer
Gläubigerforderung diene, sondern vielmehr einem „freihändigen Verkauf“
gleiche, der in „gewissen Formen des rechtlichen Zwanges“ durchgeführt
werde.31

Die Gegenansicht, dass die Teilungsversteigerung ein Zwangsvollstreckungsver-
fahren sei, wird neuerdings häufiger vertreten.32 Diese rechtliche Einordnung
soll sich bereits aus §869 ZPO ergeben, weil hierdurch sämtliche Vorschriften
des ZVG, also auch die Bestimmungen über das Teilungsversteigerungsverfah-
ren, zum Bestandteil des 8.Buches der ZPO erklärt würden.33Auch die Tatsache,
dass der Gesetzgeber in §181 Abs. 1 ZVG ausdrücklich auf das Erfordernis eines
Vollstreckungstitels verzichtet habe, spreche ebenfalls für ein Zwangsvollstre-
ckungsverfahren.34 Hätte der Gesetzgeber die Teilungsversteigerung nicht als
Zwangsvollstreckung angesehen, dann hätte er nicht ausdrücklich auf das Er-
fordernis eines Vollstreckungstitels verzichten müssen. Als weiteres Argument
wird angeführt, dass die Teilungsversteigerung ihrem Wesen nach ein echtes
Zwangsvollstreckungsverfahren sei, weil es dort um die verfahrensrechtliche
Durchsetzung des materiellrechtlichen Anspruchs auf Aufhebung der Gemein-
schaft mit staatlichem Zwang gehe.35 Für ein Verfahren der Zwangsvollstre-
ckung soll schließlich auch die Anwendbarkeit des §55 Abs. 2 ZVG im Teilungs-
verfahren sprechen. Der Ersteher des Versteigerungsobjekts könne dadurch im
Teilungsversteigerungsverfahren auch Eigentum am Zubehör Dritter durch den
Zuschlag erwerben. Solch einmassiver Eingriff in das grundrechtlich geschützte
Eigentum sei nur in einem Zwangsvollstreckungsverfahrenmöglich.36

1.3.3 Stellungnahme

§869 ZPO spricht weder für noch gegen die Einordnung der Teilungsversteige-
rung als Zwangsvollstreckungsverfahren. Die Vorschrift erklärt die Bestimmun-
gen des ZVG zum Bestandteil der ZPO. §869 ZPO steht im 8.Buch systematisch
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37 Drischler, Rpfleger 1989, 85 (86); Hamme, Das Verhältnis von Teilungs- und Forde-
rungsversteigerung, S. 24 f.

38 Eickmann, Teilungsversteigerung, §1 I; Böttcher,Rpfleger 1993, 389.
39 Hamme,Das Verhältnis von Teilungs- und Forderungsversteigerung, 25 ff.

innerhalb des Abschnitts über die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderun-
gen. Nur soweit greift auch der Regelungsbereich der Vorschrift. Die Teilungs-
versteigerung ist aber kein Verfahren zur Durchsetzung einer Geldforderung,
sondern zur Durchsetzung eines Anspruchs auf Aufhebung der Gemeinschaft.
Aus diesem Grunde erfasst die Regelung des §869 ZPO nicht das Teilungsver-
steigerungsverfahren. Die Vorschrift kann insoweit nicht als Argument für die
Einordnung der Teilungsversteigerung als Zwangsvollstreckungsverfahren an-
gesehen werden. Andererseits spricht die Tatsache, dass §869 ZPO die Teilungs-
versteigerung nicht zum Bestandteil des 8.Buches erklärt, auch nicht gegen die
Einordnung als Zwangsvollstreckungsverfahren. Die Vorschrift bezieht sich
schlicht auf einen Spezialbereich der Zwangsvollstreckung, nämlich wegen
Geldforderungen, nur so weit geht der Regelungsbereich. Sie trifft über die
Frage der rechtlichen Einordnung des Teilungsversteigerungsverfahrens keine
Aussagen.37

Der ausdrückliche Verzicht des Gesetzgebers auf einen Vollstreckungstitel in
§181 Abs. 1 ZPOmacht nur Sinn, wennman die Vorschrift als spezialgesetzliche
Regelung zu dem allgemeinen Erfordernis eines Vollstreckungstitels im
Zwangsvollstreckungsverfahren in den §§704, 794 ZPO sieht. Wird die allge-
meine Regelung des 8.Buches der ZPO ausdrücklich abgeändert, spricht dies für
die grundsätzliche Anwendbarkeit der Regelungen über die Zwangsvollstre-
ckung im Teilungsversteigerungsverfahren. Es hätte ansonsten keiner Klarstel-
lung bedurft.38

Die Bezeichnung der Beteiligten als Antragsteller und Antragsgegner weicht von
der Terminologie des Gesetzgebers im 8.Buch der ZPO ab. Dies kann man als
Anzeichen dafür sehen, dass die Teilungsversteigerung ein Verfahren eigener
Art ist. Der Bezeichnung der Hauptbeteiligten ist jedoch keine besonders große
Bedeutung beizumessen, da sprachliche Inkonsequenzen des Gesetzgebers
durchaus häufiger vorkommen. So ist der „gegenseitige Vertrag“ im Sinne der
§§320 ff. BGB in der über 100 Jahre lang geltenden Konkursordnung als
„zweiseitiger Vertrag“ bezeichnet worden (§17 KO a.F.). Die Bedeutung von
gegenseitigem und zweiseitigem Vertrag war dieselbe, trotz unterschiedlicher
Bezeichnung. Dass die Beteiligten im Teilungsversteigerungsverfahren nicht
Vollstreckungsgläubiger und -schuldner heißen, mag zwar als Indiz gegen ein
Zwangsvollstreckungsverfahren angesehen werden, sollte jedoch nicht überbe-
wertet werden.39

Aus der Anwendbarkeit des §55 Abs. 2 ZVG im Teilungsversteigerungsverfahren
kann nicht auf das Vorliegen eines Zwangsvollstreckungsverfahrens geschlos-
sen werden. Es gibt keinen Rechtsgrundsatz, dass erhebliche Eigentumseingriffe
nur in Zwangsvollstreckungsverfahren zulässig sind. Vielmehr sind mindestens
ebenso weitreichende Eigentumseingriffe sogar durch Enteignungsverfahren
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41 BGHZ 13, 133 (136); jetzt auch BGH, Beschluss vom 21. 01. 2016, V ZB 43/15 (juris),
Rpfleger 2016, 542.

42 Die Vorschrift entspricht nunmehr §463 BGB.
43 Früher §512 a. F. BGB.

der Verwaltung möglich. Die Anwendbarkeit des §55 Abs. 2 ZVG in der Tei-
lungsversteigerung spricht deshalb weder für noch gegen ein Zwangsvollstre-
ckungsverfahren.40

Das Fehlen eines vorherigen Erkenntnisverfahrens spricht nicht gegen ein
Zwangsvollstreckungsverfahren. Auch wenn der Erlangung vieler Vollstre-
ckungstitel ein Erkenntnisverfahren vorgeschaltet ist, ist ein Erkenntnisverfah-
ren vor dem Vollstreckungsverfahren nicht zwingend notwendig. Bei der Voll-
streckung aus einer vollstreckbaren Urkunde im Sinne des §794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO
ist kein Erkenntnisverfahren vorgeschaltet. Gleichwohl handelt es sich bei der
Durchsetzung eines Anspruchs aus einer vollstreckbaren Urkunde unstreitig
um ein Verfahren der Zwangsvollstreckung.

Entscheidend für die rechtliche Einordnung der Teilungsversteigerung muss
m.E. letztlich die Frage sein, ob die Teilungsversteigerung ihrem Wesen nach
eher einem „freihändigen Verkauf“ oder aber einem echten Zwangsvollstre-
ckungsverfahren gleicht. Der Begriff vom freihändigen Verkauf ist durch den
BGH41 geprägt worden, der sich mit der Frage beschäftigt hat, ob die Versteige-
rung eines Grundstücks im Teilungsversteigerungsverfahren einen Vorkaufsfall
im Sinne der §§1098, 504 a. F.42 BGB darstellt. Die Ausübung des Vorkaufsrechts
ist nur bei einem rechtsgeschäftlichen Verkauf zulässig und bei einem Verkauf
imWege der Zwangsvollstreckung ausgeschlossen (§47143 BGB). Es kam für die
Entscheidung der Rechtsfrage darauf an, ob die Teilungsversteigerung ein
Zwangsvollstreckungsverfahren imSinnedes§512 a. F. BGB ist. Dies hat der BGH
verneint, indem er die Teilungsversteigerung einem „freihändigen Verkauf“
gleichgestellt hat. Diese Formulierung des BGH hat über den Anwendungsbe-
reich der §§504, 512 a. F. BGB hinaus eine Bedeutung erlangt, die den Rahmen
der Entscheidung sprengt. Der BGH hatte die Sachfrage zu klären, ob die
Versteigerung eines Grundstücks einen Vorkaufsfall auslöst. Dies hat er bejaht
und zwar nach Sinn und Zweck der Regelungen über das Vorkaufsrecht auch zu
Recht. Würde man die Versteigerung des Grundstücks im Teilungsversteige-
rungsverfahrennicht alsVorkaufsfall ansehen, hättendieMitglieder einer Eigen-
tümergemeinschaft die Möglichkeit, das Teilungsversteigerungsverfahren
zweckentfremdet dazu zu verwenden, das Eigentum am Grundstück unter
Ausschaltung des Vorkaufsberechtigten zu übertragen. Diese Möglichkeit wollte
der BGH ausschließen. Aus diesem Grunde hat er §512 a. F. BGB im Fall der
Versteigerung eines Grundstücks im Teilungsversteigerungsverfahren für nicht
anwendbar erklärt. Der V. Zivilsenat hatmit der Einordnung der Teilungsverstei-
gerung als „freihändigen Verkauf“ keine Aussage über das Wesen des Teilungs-
versteigerungsverfahrens getroffen, sondern lediglich den Schutz des Vorkaufs-
rechtsberechtigten durch teleologische Auslegung des §512 a. F. BGB bezweckt.
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Nur diese Bedeutung sollte der Entscheidung auch beigemessen werden. Tei-
lungsversteigerung und freihändiger Verkauf haben darüber hinaus nur inso-
weit eine Parallele, als beides Formen der Veräußerung einer Sache sind. Sie
unterscheiden sich jedoch maßgeblich in dem Ablauf der Veräußerung. Bei
einem freihändigen Verkauf erfolgt die Übertragung des Eigentums rechtsge-
schäftlich, im Teilungsversteigerungsverfahren durch einen staatlichen
Hoheitsakt.44Die Teilungsversteigerung ist ihremWesennach deshalb nicht eine
Art freihändiger Verkauf.45 Sie ist vielmehr ein Zwangsvollstreckungsverfahren.
Zwangsvollstreckungsverfahren sind alle staatlichen Verfahren, die der zwangs-
weisen Durchsetzung oder Sicherung privatrechtlicher Leistungsansprüche
dienen.46Die Teilungsversteigerung ist ein staatliches Verfahren, das der Durch-
setzung des materiellrechtlichen Anspruchs auf Aufhebung der Gemeinschaft
dient. Die Durchsetzung des Zweckes kann auch gegen den Willen des Antrags-
gegners erfolgen.

Das Teilungsversteigerungsverfahren ist deshalb ein Verfahren der Zwangsvoll-
streckung. Insbesondere die allgemeinen Vorschriften des 8.Buches der ZPO
finden auf das Teilungsversteigerungsverfahren unmittelbar Anwendung, so-
weit sie nicht durch Spezialregelungen verdrängt werden.

1.4 Wesentliche Rechtsgrundlagen

Eine besondere Schwierigkeit im Umgang mit dem Recht des Teilungsversteige-
rungsverfahrens besteht darin, dass es keine einheitliche, in sich abgeschlos-
sene Kodifikation gibt. Vielmehr ist die Summe der Rechtsvorschriften verteilt
in verschiedenen Gesetzen. Komplizierte Gesetzesverweisungen machen das
Auffinden der anwendbaren Rechtsnormen für den juristischen Laien nahezu
unmöglich. Dies wird nicht zuletzt deutlich an dem oben aufgezeigten Streit
über die Anwendbarkeit der Vorschriften des allgemeinen Teils des 8.Buches
der ZPO.

Das Teilungsversteigerungsverfahren ist vom Gesetzgeber durch eigene Bestim-
mungen nur in den §§180–185 ZVG geregelt. § 180 Abs. 1 ZVG erklärt darüber
hinaus die §§1–171n ZVG für entsprechend anwendbar, soweit sich aus den
§§180–185 ZVG nichts anderes ergibt. Die Generalverweisung hat zur Folge,
dass Teilungs- und Forderungsversteigerung in zahlreichen Punkten gleich ver-
laufen; andererseits gibt es aber auch wesentliche Abweichungen. Nicht in
jedem Fall ist es eindeutig, ob die allgemeinen Vorschriften durch besondere
verdrängt werden oder nicht. Darüber hinaus sind einige Vorschriften zwar
anwendbar, jedochmit stark eingeschränktem oder verändertem Anwendungs-
bereich.


